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Pressemitteilung

Der Zugang zum Schaltverteiler

BREKO unterstützt "Zusatzvereinbarung Standardangebot-Schaltverteiler"

Bonn, 14. Juli 2010 – Mit der im März 2009 geschaffenen Verpflichtung der Telekom Deutsch-

land, Wettbewerbern Zugang zu sogenannten Schaltverteilern zu gewähren, hat die Bundes-

netzagentur die Möglichkeit eröffnet, den Auf- und Ausbau moderner Breitbandnetze wirtschaft-

lich, nachfragegerecht und ohne staatliche Förderung auch in Regionen zu realisieren, in de-

nen es bisher keine Breitbandversorgung gibt. Ein Schaltverteiler, der noch vor der Verzwei-

gung der Hauptleitung in die jeweiligen Kabelverzweiger eine Netzankoppelung ermöglicht, ist

von zentraler Bedeutung für den Breitbandausbau in bisher unterversorgten Gebieten. Denn für

eine hochbitratige Anbindung von Haushalten und Unternehmen ist es technisch erforderlich,

die Schnittstellen der Technik näher an die Kunden heranzurücken, damit die hohen Ge-

schwindigkeiten der hochbitratigen Breitbandnetze nicht auf den letzten Metern zum Endkun-

den verloren gehen.

Um zukünftig langwierige Individualverhandlungen auf ein notwendiges Maß abzukürzen, und

um für alle Parteien gleichartige Ausgangsbedingungen zu gewährleisten, tritt der

Bundesverband Breitbandkommunikation (BREKO) für die Schaffung einer "Zusatzvereinba-

rung Standardangebot-Schaltverteiler" ein. Auch über ein Jahr nach der Grundsatzentschei-

dung der Bundesnetzagentur zum Schaltverteiler im März 2009 und nach zahlreichen Regulie-

rungsverfahren sind die Hürden für alternative Teilnehmernetzbetreiber zur Nutzung eines

Schaltverteilers noch nicht ausgeräumt und eine breitbandige Erschließung von bislang nur

unzureichend mit schnellem Internet versorgten Gebieten nicht problemlos möglich.

Kernelemente einer durch den BREKO unterstützten "Zusatzvereinbarung Standardangebot-

Schaltverteiler" sollten: die Voraussetzungen und der Umfang des Zugangsanspruchs, die Ab-

lehnungsgründe, der Zugangsanspruch bei Kapazitätserschöpfung, die Anforderungen an die

Informationsbereitstellung sowie die Einführung bzw. Straffung von Bereitstellungsfristen sein.

Nach Ansicht des BREKO ist es für die zügige und zukunftssichere leitungsgebundene Breit-

bandversorgung "weißer Flecken" von besonderer Bedeutung die Zulässigkeitsgrenze für die

Errichtung von Schaltverteilern von 1 MBit/s auf 2 MBit/s anzuheben. Derzeit kann die Telekom

Deutschland die Errichtung eines Schaltverteilers ablehnen, wenn die durchschnittliche Ge-

bietsversorgung für Breitbandanschlüsse größer als ein 1 MBit/s ist. Diese Grenze ist vor dem

Hintergrund der Vielzahl bandbreitenintensiver Internetanwendungen nicht mehr zeitgemäß

und im Hinblick auf die ambitionierten Ziele der Breitbandinitiative der Bundesregierung (im

Jahr 2014 75% der Haushalte mit 50 MBits/s zu versorgen) unterdimensioniert.

Des Weiteren sind nach Ansicht des BREKO die möglichen Ablehnungsgründe für die Errich-

tung eines Schaltverteilers auf sachlich gerechtfertigte Erwägungen zu beschränken. Ein Kata-

log zulässiger Ablehnungsgründe für die Errichtung eines Schaltverteilers sorgt für erforderliche

Rechtsklarheit und Investitionssicherheit. So können Auseinandersetzungen und ggf. vor der

Bundesnetzagentur auszutragende zeitraubende Streitentscheidungen vermieden werden, die

Investoren zurückschrecken lassen und den weiteren Breitbandausbau in Deutschland ver-

langsamen.

Aus Sicht der im BREKO zusammengeschlossenen Unternehmen, ist ein zügiger Abschluss

der Verhandlungen über die "Zusatzvereinbarung Standardangebot-Schaltverteiler" erforder-

lich, um den zahlreichen Projekten der alternativen Telekommunikationsnetzbetreiber, die zur
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Verbesserung der Breitbandversorgung in Regionen ohne hochbitratige Breitbandanbindung

geplant sind, zum erfolgreichen Abschluss zu verhelfen, sagt BREKO Geschäftsführer Dr. Ste-

phan Albers. "Dies ist entscheidend für einen schnellen und effektiven Breitbandausbau und

das Erreichen der ambitionierten Ziele der Breitbandinitiative der Bundesregierung", ergänzt

Albers.

Über den BREKO

BREKO ist ein im Jahre 1999 gegründeter Zusammenschluss von Festnetzbetreibern, der sich

zum Ziel gesetzt hat, faire Wettbewerbsbedingungen in einem liberalisierten Telekommunikati-

onsmarkt zu schaffen. Die derzeit rund 56 Mitgliedsunternehmen beschäftigen ca. 56.000 Mit-

arbeiter, investierten rund 1,3 Mrd. EUR und erwirtschaften einen Umsatz in Höhe von etwa 7

Mrd. EUR (Angaben bezogen auf das Wirtschaftsjahr 2009).

Weitere Informationen unter www.brekoverband.de .
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